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cCan. 5³ der Empfant eines Reſkriptes. Wie jemand nicht gültigerweiſ
eine ihm verliehene 0  ma ausüben kann, bevor das Reſkript in
Händen hat, auch dann nicht, un EL auf privatem Wege ſichere
Kenntnis von der Ausfertigung der 0  ma erhalten hat, ſo kann
kein Delegierter vom inderni der Religionsverſchiedenheit dispen
ſieren, wenn die COonditio sine gua 1101 nicht gegeben iſt, wenn
die KHautelen nicht geleiſtet ſind

Demnach muß auch der iſſionär I China ſorgen, daß die ver
langten Kautelen, Dte E6 Call 1061 vorſchreibt, von den elden
Nupturienten geleiſtet werden. Sollte dieſes aber der chineſi
ſchen Verhältniſſe unmöglich ſein, dann muß ELr Afur ſorgen, daß E
von Rom emn ſpezielles ndult erlangt, das ihm beſondere Vollma  en
erleiht. 1⁰ aber von Ctte der Großeltern eine ernſtliche Gefahr,dann darf der Miſſionär, wie obben ausgeführt wurde, nicht dispenſieren,
ſelbſt dann nicht, enn die Nupturienten die Kautelen eiſten

Münſter Weſtf. ) Dr eriber Jone Cap
VIII (Ein Freidenkerbegräbnis.) Leopold ließ ſich feinerzeit

azgu verleiten, aus der katholiſchen a und Freidenker
3 werden. Während einer langwierigen Krankheit Im Spitale ließ rn
den katholiſchen Pfarrer rufen, bat Um Wiederaufnahme In die katholiſcheKirche und ſtarb eines erbaulichen Doch bald nach dem Hincheiden b rſchien die Witwe des Verſtorbenen beim Pfarrerund erklärte, unmittelbar vor ſeinem Tode habe ihr Mann ihr geſagt,

wünſche ohne alle kirchlichen Zeremonien eerdig 3 werden. Sie
müſſe —— jede Ix  E Leichenfeier ablehnen. Alle Gegenv orſtellungendes Pfarrers ſind vergeblich Der Pfarrer El ſchließlich dem Verſtorbe—ein Reihengrab Im riedho und nimmt, nachdem die Freidenker,
E 3zur Leichenfeier erſchienen• ſich entfern aben, eine ſtille
Einſegnung riedho vor. Hat der Pfarrer recht gehandelt? Bei
der Sachlage konnte der Pfarrer wohl annehmen, daß die Behauptungder rau entweder direkt Unrichtig oder dem Sterbenden, der ſich kaum
mehr äußern onnte, ſuggeriert worden ſei Nach kanoniſchem Ehaben verſtorbene äubige, fern ſie nicht aus geſetzlichen Gründen
vom kirchlichen egräbnis ausgeſchloſſen werden, Eern Anrecht auf das
kirchliche Begräbnis. Kanon 1239, Omnes baptizati sepulturaécclesiastiea donandi sunt, NiSi eadem jure priventur. Die
rage iſt alſo nUur die, ob ES opportun ſt, dem Verſtorbenen gegen den
Willen der Angehörigen ein feierliches Begräbnis gewähren. Stille
Einſegnung und Feier der ichenmeſſe kann überhaupt nicht gehindertwerden. Das Maß der Feierlichkeit wird nach Herkommen von den An
gehörigen eſtimmt. ürde der Pfarrer aus eigenem Antrieb ern feier⸗Leichenbegängnis anordnen, ſo omm nach der Lage des Falleswahrſcheinli einem großen Skandal von elteé der freidenkeriſchenTeilnehmer. Es genießen zwar Leichenbegängniſſe den ſtaatlichen SchutzDoch kann man bei der ſchwankenden Rechtſprechung der Gegenwartnicht mit Sicherheit darauf rechnen, daß dieſer Schutz auch gewahrt wir ö
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geführt wird. Es dürfte alſo die Handlungsweiſe des Pfarrers kaum

getadelt werden können.

Graz.

Prof. Dr Joh. Haring⸗

IX. (Benefiziumsreſervation.) Karl, päpſtlicher Ehrenkämmerer,

hat eine unter kirchlichem Patronat ſtehende Pfarre inne. Die Pfarre

kommt durch ſeinen Tod in Erledigung. Frage: Wem ſteht das Beſetzungs⸗

recht für dieſe Pfarre zu? — Can. 1435, § 1, n. 1 beſtimmt: Sunt re⸗

servata omnia beneficia etiam curata, quae vacaverint per obitum .

kamiliarium, etiam honoris tantum Summi Pontificis .. . § 2. At nun-

quam sunt reservata, nisi id expresse dicatur, beneficia ... juris

patronatus laicalis vel mixti. Ueber die Wirkung der Reſervation ſagt

can. 1434: Beneficia Sedi Apostolicae reservata ab inferioribus invalide

conferuntur. Daß die päpſtlichen Ehrenkämmerer zu den Familiaren

des Papſtes zu rechnen ſind, darüber gibt die „Gerarchia“ unzweifelhaft

Beſcheid. Alſo iſt die Verleihung der durch den Tod des Karl erledigten

Pfarre nach dem allgemeinen Recht dem Apoſtoliſchen Stuhl reſerviert.

An und für ſich iſt dieſe Verfügung keine Neuerung; denn bereits die

7. Kanzleiregel (Walter, Fortes, 486) erklärt: Item reservavit gene⸗

raliter D. N. PP. dispositioni suae omnia beneficia cubiculariorum

etiam honoris nuneupatorum. Gegenteilige Gewohnheiten und Kon⸗

kordatsbeſtimmung hatten aber vielfach dieſen Grundſatz außer Kraft

geſetzt (vgl. Hinſchius, Kirchenrecht III, 166 f.). Speziell im öſter⸗

reichiſchen Konkordat (Art. 22) war nur die erſte, bezw. zweite Stelle

im Domkapitel dem Papſte reſerviert. Hinſichtlich der Reſervation anderer

Kirchenämter findet ſich im Konkordat keine Beſtimmnug. Ja, der Art. 34

erklärt, daß Angelegenheiten, die im Konkordat keine Erwähnung finden,

nach der Lehre der Kirche und der vom Apoſtoliſchen Stuhle anerkannten

Uebung (juxta ecclesiae doctrinam et eius vigentem disciplinam a

S. Sede adprobatam) behandelt werden ſollen. Zur Zeit des Konkordats⸗

abſchluſſes war die in Frage ſtehende Benefiziumsreſervation nicht in

Uebung. Alſo ſchloß die Praxis, daß dieſe Reſervation für das Gebiet

des öſterreichiſchen Konkordates keine Geltung habe (Hinſchius, a. a. O.

167). Kann dieſe Anſchauung auch heute noch vertreten werden? Das

öſterreichiſche Konkordat wurde wohl ſtaatlicherſeits, nicht aber kirchlicher⸗

ſeits gekündet. Can. 3 Cod. jur. can. läßt die Konkordatsvereinbarungen

auch nach der Rechtskraft des Kodex weiterbeſtehen. Anderſeits erklärte

Papſt Benedikt XV. in der Allokution vom 21. November 1921 (Kcta

APp. Sedis XIII, 521 f.), daß die neu entſtandenen Republiken nicht mehr

die in früheren Konkordaten ganz anderen ſtaatlichen Gebilden ver⸗

liehenen Privilegien in Anſpruch nehmen könnten. Tatſächlich vollzieht

ſich gegenwärtig in Oeſterreich die Domherrenernennung nicht mehr

nach Maßgabe des Konkordates, ſondern nach dem Kodex. Es hält des halb

ſchwer, hinſichtlich der reſervierten Pfarrſtellen ſich auf die im Konkordat

allgemein erwähnte vigens diseiplina zu berufen. Daß der Apoſtoliſche

das in Frage ſtehende Recht in Anſpruch nimmt, anderſeits vonenn das Leichenbegängnis gegen den Willen der Angehörig en durch⸗
geführt wird Es dürfte alſo die Handlungsweiſe des Pfarrers kaum
getade werden können.

raʒ Prof Dr bh Haring.
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